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1527 [ Juni 5 . ] ^ "uff mitwuch vor dem haillige Pfing st tag"

AMTSRECHT VON MEIENBERG

Wyss/Rechtsquellen 21 - 39 ; Roehholz/Amts - , Dorf - und Hofrechte 86 - 105

2
Einleitung s . Wyss/Rechtsquellen 21 - 24

Für die 134 Artikel s . Rochholz/Amts - , Dorf - und Hofrechte 87 - 101,  der
3

die bessere Textwiedergabe bietet.
4

Beschluss s . Wyss/Rechtsquellen 39

1) Ott/Rechtsquellen 69 Nr . 340 gibt an , dass das Amtsrecht von der Amtsge¬
meinde am 31 . Juli 1526 festgesetzt und von den VI reg . Orten - Uri war
damals noch nicht dabei - im Jahre darnach am Mittwoch vor Pfingsten ge¬
nehmigt und bestätigt worden sei.

2 ) In AH 4/17 ist bei der Aufzählung der reg . Orte zu Beginn der Einleitung
Zürich nicht erwähnt , doch ist vor dem Worte "Lucem " Platz ausgespart.

3 ) In AH 4/17 sind im Gegensatz zu den beiden obzitierten Drucken die Artikel
nicht durchnumeriert , sondern werden durchs Band mit "Jtem " eingeleitet.

4 ) Im Gegensatz zu Wyss/Rechtsquellen , der offenbar für seinen Druck eine
andere Vorlage benützte , ist AH 4/17 mit der eigenhändigen Unterschrift
von Landschreiber Beat II . Zurlauben versehen.

Kopie , vermutlich aus der Amtszeit von Landschreiber Beat II . Zurlauben
AH 4 , 52a - 67 - Blatt 52a , 65v-67 leer
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